
Gemeinde Barleben
Der Bürgermeister

BESCHLUSSVORLAGE

BV-0043/2023
öffentlich

Amt: Bau- und Ordnungsamt Datum: 03.05.2023

Bearbeiter: Kathrin Eckert Aktenzeichen: 61 26

Beschlussvorschlag: Abstimmungsergebnis:

Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel. enthal.

Ortschaftsrat Barleben 08.06.2023 X - X 7 3 1

Bauausschuss 13.06.2023 X - X 5 0 1

Hauptausschuss 20.06.2023 X - - 3 2 0

Gemeinderat 27.06.2023 X - - 11 2 5

vom Mitwirkungsverbot nach §33 KVG LSA betroffen:

Mitzeichnung der Ämter / Bereiche:
Zentrale
Dienste (ZD)

Finanzen
(FIN)

Bau- und
Ordnungsamt
(BOA)

Bildung und
Soziales
(BS)

Unternehmerbüro
(UB)

Bürgermeisterbüro
(BMB)

Gegenstand der Vorlage:
15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 mit örtlicher Bauvorschrift für den
Bereich "Ortskern" der Gemeinde Barleben / Ortschaft Barleben zur Änderung
der örtlichen Bauvorschrift
Entwurfs- und Auslagebeschluss

Beschluss
1. Der Gemeinderat bestätigt den Entwurf der 15. Änderung des

Bebauungsplanes Nr. 15 mit örtlicher Bauvorschrift für den Bereich
„Ortskern“ der Gemeinde Barleben / Ortschaft Barleben zur
Änderung der örtlichen Bauvorschrift in der beigefügten Form und
billigt die Begründung.

2. Der Entwurf der 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 mit
örtlicher Bauvorschrift für den Bereich „Ortskern“ der Gemeinde
Barleben / Ortschaft Barleben zur Änderung der örtlichen
Bauvorschrift und deren Begründung sind gemäß § 3 (2)
Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen (Beteiligung der
Öffentlichkeit).
Parallel ist die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange entsprechend § 4 (2) BauGB durchzuführen.

F r a n k N a s e Siegel
Bürgermeister



Sachverhalt
15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 mit örtlicher Bauvorschrift für
den Bereich „Ortskern“ der Gemeinde Barleben / Ortschaft Barleben zur
Änderung der örtlichen Bauvorschrift

Entwurfs- und Auslagebeschluss

Die Einleitung des Verfahrens ist durch den Gemeinderat am 06.12.2022
beschlossen (BV-0102/2022) worden. Die Bekanntmachung ist ab 19.12.2022
erfolgt.

Das Änderungsverfahren bezieht sich auf den gesamten Geltungsbereich des
Barleber Ortskerns in den Grenzen der 10. Änderung und Neufassung zum
Bebauungsplan Nr. 15 für den Bereich „Ortskern“ – Barleben.

Als grundsätzliches Planungsziel der Änderung der örtlichen Bauvorschrift ist
weiterhin die Sicherung des dörflichen Charakters und der ortsbildprägenden
Bebauung sowie dem Erhalt des städtebaulichen Erscheinungsbildes des Barleber
Ortskerns unter Einbeziehung der Energiepolitik maßgeblich. Unter
Berücksichtigung der Beschlusslage gilt es, die Abgrenzung der örtlichen
Bauvorschrift mit den Teilgeltungsbereichen A und B zu überprüfen und
anzupassen.

 Die vorliegende 15. Änderung des Bebauungsplanes umfasst nur die
örtliche Bauvorschrift. Die Änderungen betreffen die Festlegungen zu
Solarenergie-Dachanlagen, zur Fassadenfarbe, zu Größen der nicht
unterteilten Glasflächen von Fenstern im Teilgeltungsbereich A, zu
Antennenanlagen und zum Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift
insgesamt. Zielsetzung der Änderung ist eine Erhörung der
Nutzungsmöglichkeiten für regenerative Energiequellen im Ortskern von
Barleben, die dauerhafte Sicherung der Ziele der inzwischen
abgeschlossenen Sanierung des Ortskerns Barleben und die
bedarfsgerechte Entwicklung von Gemeinbedarfseinrichtungen im Bereich
der Abendstraße.

Auszug Begründung
3. Begründung der wesentlichen Änderungen der örtlichen Bauvorschrift
des Bebauungsplanes:







Weitere Einzelheiten sind der Anlage zu entnehmen.

Der Vollständigkeit halber sei nochmals erwähnt, dass das Planverfahren nach §
13a BauGB durchgeführt wird.

Die Anhörung des Ortschaftsrates Barleben erfolgt im Sinne des § 84
Absatz 2 Ziffer 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt (KVG LSA).

Begründung für Status „nicht öffentlich“: ./.

Rechtsgrundlage: § 85 Bauordnung LSA i.V.m. §§ 3 und 4 BauGB

Finanzielle Auswirkungen

Kosten der Bearbeitung in EUR «75,00»

Kosten der Maßnahme

JA NEIN
1) 2) 3) 4)
Gesamtkosten der
Maßnahmen
(Beschaffungs-
/Herstellungskosten)

Jährliche Folgekosten/ -
lasten

Finanzierung Einmalige oder jährliche
Haushaltsbelastung
(Mittelabfluss/Kapitaldiens
t/
Folgelasten oder
kalkulatorische Kosten)

Eigenanteil
Objektbezogene
Einnahmen

(i.d.R.=
(Zuschüsse/
Kreditbedarf)
Beiträge)

€ € € € €

im Ergebnishaushalt

JA

NEIN

im Finanzhaushalt

JA

NEIN

betreffende
Buchungsstelle

Anlagen
Entwurf der 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 mit örtlicher Bauvorschrift
für den Bereich „Ortskern“ der Gemeinde Barleben / Ortschaft Barleben


